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Der Rektor 

Auszug aus dem Protokoll 
 
Der 702. Sitzung des Rektorats der FernUniversität in Hagen am 12.09.2006 
 
Zur weiteren Veranlassung: Zur Kenntnisnahme: 
 
Dezernat: 1.4 Dezernat:  
 
Fachbereich:  Fachbereich:  
 
Sonstige:  Sonstige:  
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TOP 6: Regelung der Verantwortung zur Einhaltung der Veröffentlichungspflichten  

gem. § 12 des Informationsfreiheitsgesetzes NRW 

Herr Krunke (i. V. der Kanzlerin) erläutert die Vorlage der Verwaltung. Durch die Verab-
schiedung des Informationsfreiheitsgesetz NRW sind die Hochschulen, als öffentliche Ein-
richtungen, dazu angehalten ihre Geschäftsverteilungspläne und Organigramme der Berei-
che öffentlich zugänglich zu machen. In diesem Zusammenhang weist Herr Krunke darauf 
hin, dass die Veröffentlichung des Namens von Beschäftigten zusammen mit den dienstli-
chen Koordinaten (dienstl. Anschrift, Telefon, Fax, Email) laut Auskunft der Landesdaten-
schutzbeauftragten unproblematisch ist.  

Das Rektorat beschließt, dass 

• die Rektorin bzw. der Rektor 
• die bzw. der Vorsitzende des Rektorats 
• die bzw. der Vorsitzende des Senats 
• die Kanzlerin bzw. der Kanzler 
• die bzw. der Behördliche Datenschutzbeauftragte 
• die Gleichstellungsbeauftragte 
• die Dekaninnen / die Dekane der Fakultäten 
• die Vorsitzenden der Zentralen Gremien 
• die Vorsitzenden der Dezentrale Gremien 
• die Leiterinnen / die Leiter der Stabsstellen 
• die Leiterinnen / die Leiter der Zentralen Betriebseinheiten 
• die Leiterin bzw. der Leiter der HÜF 
• die Leiterinnen / die Leiter der Dezernate der Zentralen Hochschulverwaltung 
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verantwortlich sind, dass vorhandene veröffentlichungspflichtige Geschäftsverteilungsplä-
ne, Organigramme und Aktenpläne, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen, gem. § 12 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW, im Internet auf der Homepage der FernUniversi-
tät veröffentlicht und aktuell gehalten werden. Des Weiteren ist ein allgemein freier Zu-
gang zu vorhandenen amtlichen Informationen (Satzungen) von den o. a. Bereichen zu 
gewährleisten (§ 4 Abs. 1 IFG NRW). 

 

- einstimmig - 
 

 
 
 
 
Hagen, den 16.10.2006 
gez. Burgunde Leziejewski 


